
1. Personalien (Bitte Gross- und Kleinschrift)

2. Gewünschter Prüfungsort

Theorieprüfung

Aarau          Wettingen, RVBW Kanton 

Praktische Prüfung

Aare           Hallwilersee           Limmat           Rhein Kanton 

Gesuch um Erteilung eines Schiffsführerausweises

Bitte wenden!

Schiffe mit Maschinenantrieb (18) Güterschiffe mit Maschinenantrieb (20)A

Segelschiffe (14)D Schiffe besonderer Bauart (20)E

B C

(Zutreffendes bitte ankreuzen; Zahl in Klammer zeigt das erforderliche vollendete Altersjahr)

Bestätigung der Identifikation bzw. der Personalien durch die Einwohnerkontrolle 
(siehe Rückseite «7. Hinweise»)

Datum: Stempel und Unterschrift:

Name (Geburtsname aufführen, sofern nicht mit Familienname identisch):

Vorname(n):

Strasse, Nr.:

PLZ:

Heimatort(e):  (Ausländer Heimatstaat):

Geburtsdatum:
(Tag/Monat/Jahr)

Früherer Wohnort: bis

weiblich männlich

(farbiges Passfoto 
im Format ca. 35 x 45 mm)

Bitte Foto nicht ein -

kleben, wird vom

Strassenverkehrsamt

vorgenommen!

✆

Wohnort:

STRASSENVERKEHRSAMT DES KANTONS AARGAU
Postadresse: Standort: Schafisheim Schalteröffnungszeiten: Telefon 062 886 22 40
Strassenverkehrsamt Autobahnausfahrt Aarau-Ost 7.30 bis 16.00 Uhr Telefax 062 886 22 00
Postfach, 5001 Aarau www.ag.ch/strassenverkehrsamt E-Mail: stva.schiffe@ag.ch

Fahrgastschiffe (BI 20 / BII 21)



2013_0311

3. Krankheiten und Gebrechen
 Nach Art. 82 der Verordnung über die Binnenschifffahrt muss der/die Bewerber/in um einen Führerausweis geistig und körperlich zur
Führung eines Schiffes geeignet sein, insbesondere über ausreichendes Hör- und Sehvermögen verfügen und darf nach seinem/
ihrem bisherigen Verhalten keine charakterlichen Mängel aufweisen, die ihn/sie voraussichtlich nicht befähigen, die Verantwortung als
Schiffsführer/in zu tragen.
Wir bitten Sie, folgende Fragen zu beantworten.

Leiden oder litten Sie an:

Süchten (Alkohol, Betäubungsmittel, Arzneimittel)? ja nein

Geisteskrankheiten? ja nein

Epilepsie oder epilepsieähnlichen Anfällen? ja nein

Gehörlosigkeit? ja nein

Leiden Sie an einer nicht folgenlos ausgeheilten Krankheit des Herzens oder der Blutgefässe? ja nein

Haben Sie Krankheiten oder Gebrechen, die Sie am Führen eines Wasserfahrzeuges hindern könnten? ja nein

Waren Sie je in einer Klinik für Geistes- oder Gemütskrankheiten hospitalisiert? ja nein

Waren Sie je in einer Heilstätte für Alkoholkranke hospitalisiert? ja nein

Haben Sie eine Entziehungskur für Rauschgift durchgemacht? ja nein

Benötigen Sie eine Brille oder tragen Sie Kontaktlinsen? ja nein

Bemerkungen oder Einzelheiten zu obigen Fragen

4. Lehrmittel
Das Lehrmittel «Gute Fahrt auf schweizerischen Gewässern» mit integrierter Lernsoftware «Prüfungsfragen», herausgegeben von
der Vereinigung der kantonalen Schifffahrtsämter, können Sie bei uns beziehen. Für weitere Lehrmittel wenden Sie sich bitte an Ihre
Fahrlehrerin, Ihren Fahrlehrer oder den Fachhandel.

Ich bestelle ein Exemplar des Lehrbuches «Gute Fahrt auf schweizerischen Gewässern».

5. Vormundschaft
Stehen Sie unter Vormundschaft? ja nein

Wenn ja, Name, Vorname und Adresse des Vormundes

6. Unterschrift(en) und Beilagen
Dieses Formular ist vollständig und wahrheitsgetreu auszufüllen. Wer durch unwahre Angaben, durch Verheimlichung von Krank -
heiten und Gebrechen oder durch Fälschung der Unterschrift des gesetzlichen Vertreters die Ausstellung eines Ausweises zu erwirken
versucht oder erwirkt hat, macht sich strafbar.

Ort und Datum Unterschrift Gesuchsteller/in Für Minderjährige oder Bevormundete:
Unterschrift gesetzliche/r Vertreter/in

Beilagen: 1 farbiges Passfoto im Format ca. 35 x 45 mm
Schiffsführerausweis (wenn vorhanden) 

7. Hinweise
Die auf der Vorderseite eingetragenen Personalien müssen nur dann von der Einwohnerkontrolle bestätigt werden, wenn Sie keinen
Lernfahr- bzw. Führerausweis für Motorfahrzeuge besitzen.

Zur Führung eines Schiffes ist ein Schiffsführerausweis erforderlich, wenn gemäss Schiffsausweis:
– die Antriebsleistung 6 kW übersteigt *;
– die Segelfläche mehr als 15 m2 beträgt *.

* Für Grenzgewässer gelten Ausnahmeregelungen (z.B. Bodensee: 4,4 kW für Schiffe mit Maschinenantrieb, 12 m2 für Segelschiffe).

Lernfahrausweise wie für den Strassenverkehr, kennt die Schifffahrt nicht. Lernfahrten dürfen nur in Begleitung eines/einer Schiffs -
führers/Schiffsführerin durchgeführt werden, der/die den erforderlichen Schiffsführerausweis besitzt.

Für die Bewilligungs- und Prüfungsgebühren wird Rechnung gestellt. 
Die Gebühren richten sich nach der Verordnung über die Schifffahrt (SAR 997.111).
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